
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1992/9/24 15Os62/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.09.1992

Norm

StGB §105 Abs1 D

StGB §202 Abs1

Rechtssatz

Eine Nötigung zu verbal-erotischen Äußerungen (hier: "Telefonsex") ist ebenso wie eine Nötigung zur Abfassung einer

pornographischen Schrift nicht als Nötigung im Sinne des § 202 Abs 1 StGB zu beurteilen, sondern als Nötigung nach §

105 Abs 1 StGB.
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